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RS OGH 1950/10/18 1Ob572/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1950

Norm

ABGB §904 I

ABGB §918

Rechtssatz

Wurde während des Krieges die Lieferung einer Ware (Personenkraftwagen einer deutschen Fabriksmarke) "nach dem

Kriege" vereinbart, so ist dies als Vereinbarung der Lieferung zu einer Zeit zu verstehen, in welcher die durch den Krieg

hervorgerufenen wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse sich geändert haben, bis also die Lieferung

wirtschaftlich und rechtlich möglich ist.
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